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B. Bekanntmachungen der Städte, Ge-
meinden und Samtgemeinden 

 
274 Öffentliche Bekanntmachung über das In-

krafttreten des Bebauungsplanes Nr. 22 
„Fresenburger Heide, Teil 2“, 2. Änderung, 
der Gemeinde Fresenburg; Bebauungsplan 
der Innenverdichtung gem. § 13a Bauge-
setzbuch (BauGB) 

 
Der Rat der Gemeinde Fresenburg hat in seiner Sitzung am 
24.11.2020 die Satzung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 22 „Fresenburger Heide, Teil 2“, einschließlich den enthalte-
nen textlichen Festsetzungen sowie Begründung beschlossen. 
Mit dieser Bebauungsplanänderung wird die im Ursprungsplan 
aufgenommene Festsetzung zur Grundflächenzahl ersatzlos ge-
strichen. 
 
Der Geltungsbereich ist im nachstehenden Planausschnitt 
schwarz umrandet dargestellt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung zur 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 22 „Fresenburger Heide, Teil 2“, einschließ-
lich Begründung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 
Die Satzung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22 
„Fresenburger Heide, Teil 2“, sowie die Begründung können ab 
sofort während der Dienstzeiten im Gemeindebüro Fresen- 
burg, Schulstraße 6, 49762 Fresenburg, sowie im Rathaus  
der Samtgemeinde Lathen, Zimmer Nr. O.17, Erna-de-Vries- 
Platz 7, 49762 Lathen, eingesehen werden und über dessen Inhalt 
Auskunft verlangt werden. Weiterhin kann die Satzung auch  
auf der Homepage der Samtgemeinde Lathen unter http://sg-
lathen.de/gemeinden/fresenburg/bauen-und-wohnen/bebauungs-
plaene-der-gemeinde-fresenburg eingesehen werden.   
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 BauGB über die Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42 
BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen bei nicht fristgerechter Geltendmachung 
wird hingewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gem. § 215 Abs. 1 BauGB wird weiterhin darauf hingewiesen, 
dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Be-
rücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich wer-
den, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
dieses Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde 
Fresenburg, Schulstraße 6, 49762 Fresenburg, unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. 
 
 Fresenburg, 07.07.2021 
 
GEMEINDE FRESENBURG 
Der Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
275 Amtliche Bekanntmachung; Bauleitpla-

nung der Gemeinde Geeste; Inkrafttreten 
des Bebauungsplanes Nr. 97 „Östlich des 
Kirchweges“, Ortsteil Osterbrock, mit ört- 
lichen Bauvorschriften über die Gestaltung, 
Verfahren nach § 13 a Baugesetzbuch 

 
Der Rat der Gemeinde Geeste hat in seiner Sitzung am 
01.07.2021 den Bebauungsplan Nr. 97 „Östlich des Kirchweges“, 
Ortsteil Osterbrock, mit örtlichen Bauvorschriften über die Gestal-
tung (§ 84 NBauO), einschließlich der Begründung gemäß § 10 
Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des vorgenannten Bebauungsplanes ist im 
nachstehenden Übersichtsplan schwarz umrandet dargestellt. 
Das Plangebiet liegt im Ortsteil Osterbrock der Gemeinde Geeste, 
östlich der Straße „Kirchweg“ und südlich der Gartenstraße. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Quelle des Kartenausschnittes: Auszug aus den Geobasisdaten 
der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung  
© 2021               ) 
 
Der Bebauungsplan liegt einschließlich der Begründung ab sofort 
unbefristet während der Dienststunden im Rathaus der Gemeinde 
Geeste, Fachbereich Planen und Bauen, Zimmer C 3, öffentlich 
aus und kann dort von jedermann eingesehen werden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan Nr. 97 „Östlich 
des Kirchweges“, Ortsteil Osterbrock, mit örtlichen Bauvorschrif-
ten über die Gestaltung (§ 84 NBauO), einschließlich der Begrün-
dung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB rechtskräftig geworden. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
BauGB über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan 
entstehenden Vermögensnachteilen sowie die Fälligkeit und das 
Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hinge-
wiesen. 
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Es wird weiter darauf hingewiesen, dass die Verletzung der im  
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214  
Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplanes und die nach § 214 Abs. 2 a beacht-
lichen Fehler sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtlichen Mängel 
des Abwägungsvorgangs nur beachtlich sind, wenn sie inner- 
halb eines Jahres seit Bekanntmachung des o. g. Bauleitplanes 
schriftlich gegenüber der Gemeinde Geeste, Am Rathaus 3, 
49744 Geeste-Dalum, geltend gemacht worden sind. Der Sach-
verhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. 
 
 Geeste, 02.07.2021 
 
GEMEINDE GEESTE 
Der Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
276 Gemeinde Geeste – Bekanntmachung des 

Jahresabschlusses 2012 
 
Der Rat der Gemeinde Geeste hat in seiner Sitzung am 02. Juli 
2021 den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012 beschlos-
sen und dem Bürgermeister gem. § 129 Abs. 1 des Niedersäch-
sischen Kommunalverfassungsgesetzes Entlastung erteilt. Auf 
Grund der §§ 129 Abs. 2 und 156 Abs. 4 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes liegt der Jahresabschluss 2012 
mit dem um die Stellungnahme des Bürgermeisters ergänzten 
Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes in der Zeit vom 
19.07. bis 27.07.2021 während der Dienststunden im Rathaus der 
Gemeinde Geeste, Zimmer B 6, Am Rathaus 3, 49744 Geeste-
Dalum, zu den Öffnungszeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
 Geeste, 05.07.2021 
 

GEMEINDE GEESTE 
 
Höke 
Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
277 2. Änderung der Satzung über die Entschä-

digung der Ratsmitglieder und der nicht 
dem Rat angehörenden Ausschussmitglie-
der sowie der Ehrenbeamten und ehrenamt-
lich tätigen Personen in der Stadt Ha-
selünne vom 15.06.2017 

 
Aufgrund der §§ 70, 44 und 58 des Nds. Kommunalverfassungs-
gesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28.04.2021 (Nds. 
GVBl. S. 240) und des § 33 des Nds. Gesetzes über den Brand-
schutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr (Nds. Brandschutzge-
setz) vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 269), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 § 6 des Gesetzes vom 20.05.2019 (Nds. GVBl. S. 88) hat 
der Rat der Stadt Haselünne in seiner Sitzung am 08.07.2021 fol-
gende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
§ 10 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 
(1) Die Ehrenbeamten und sonstigen ehrenamtlich tätigen Funk-

tionsträger der Freiwilligen Feuerwehr erhalten folgende mo-
natliche Aufwandsentschädigungen: 

 
a) Stadtbrandmeister 140 Euro 

b) ständiger Vertreter des Stadtbrandmeisters 70 Euro 

c) Atemschutzgerätewart 45 Euro 

d) stellv. Atemschutzgerätewart 40 Euro 

e) Funkbeauftragter 35 Euro 

f) Sicherheitsbeauftragter 35 Euro 

g) Tauchbeauftragter 30 Euro 

h) Tauchgerätewart 25 Euro 

i) stellv. Tauchgerätewart 20 Euro 

j) Kleiderwart 20 Euro 

k) stellv. Kleiderwart 15 Euro 

l) stellv. Gerätewart 50 Euro 
 

§ 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.08.2021 in Kraft. 
 
 Haselünne, 08.07.2021 
 

STADT HASELÜNNE 
 
Werner Schräer 
Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
278 Jahresabschluss der Stadt Haselünne für 

das Haushaltsjahr 2019 
 
Der Rat der Stadt Haselünne hat in seiner Sitzung am 08.07.2021 
gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG den Jahresabschluss der Stadt  
Haselünne für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen und dem  
Bürgermeister Entlastung für das Haushaltsjahr 2019 erteilt. Der 
Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht und der um die 
Stellungnahme des Bürgermeisters ergänzte Schlussbericht des 
Rechnungsprüfungsamtes liegen gemäß §§ 129 Abs. 2 und 156 
Abs. 4 NKomVG in der Zeit vom 16.07.2021 bis 26.07.2021 im 
Rathaus der Stadt Haselünne, Rathausplatz 1, 49740 Haselünne, 
während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 Haselünne, 09.07.2021 
 

STADT HASELÜNNE 
 
Werner Schräer 
Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
279 Stadt Haselünne – Bekanntmachung; In-

krafttreten des Bebauungsplanes Nr. 1.6 
„Am Hasenöver – 2. Erweiterung“, 1. Ände-
rung, Ortschaft Lehrte, im beschleunig- 
ten Verfahren gem. § 13a Baugesetzbuch 
(BauGB) 

 
Der Rat der Stadt Haselünne hat in der öffentlichen Sitzung vom 
08.07.2021 den Bebauungsplan Nr. 1.6 „Am Hasenöver – 2. Er-
weiterung“, 1. Änderung, Ortschaft Lehrte, im beschleunigten Ver-
fahren nach § 13a BauGB mit den planungsrechtlichen Festset-
zungen sowie der Begründung als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in dem nachste-
henden Kartenausschnitt dargestellt. 
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Der Bebauungsplan Nr. 1.6 „Am Hasenöver – 2. Erweiterung“,  
1. Änderung, Ortschaft Lehrte, tritt mit dieser Bekanntmachung in 
Kraft (vgl. § 10 Abs. 3 BauGB). 
 
Der Bebauungsplan nebst planungsrechtlichen Festsetzungen 
kann einschließlich der Begründung während der üblichen Dienst-
stunden im Rathaus der Stadt Haselünne, Zimmer 34, Rathaus-
platz 1, 49740 Haselünne, eingesehen werden. Jedermann kann 
den Bebauungsplan einsehen und über ihren Inhalt Auskunft ver-
langen. Weiterhin können diese Unterlagen auch auf der Home-
page der Stadt Haselünne unter www.haseluenne.de eingesehen 
und zusätzlich über das zentrale Internetportal des Landes Nie-
dersachsen https://uvp.niedersachsen.de abgerufen werden. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die 
Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in den 
§§ 39 – 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leis-
tung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, 
und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine 
Verletzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 des BauGB be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berück-
sichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 
Flächennutzungsplanes sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich wer-
den, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Stadt Haselünne, Rathaus-
platz 1, 49740 Haselünne, geltend gemacht worden sind. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung von Rechtsvorschriften oder den 
Mangel des Abwägungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen. 
 
 Haselünne, 09.07.2021 
 
STADT HASELÜNNE 
Der Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
280 Stadt Haselünne – Bekanntmachung; In-

krafttreten des Bebauungsplanes Nr. 20.1 
„Schwarzenbergweg Teil II“, 1. Änderung, 
im beschleunigten Verfahren gem. § 13a 
Baugesetzbuch (BauGB) 

 
Der Rat der Stadt Haselünne hat in der öffentlichen Sitzung vom 
08.07.2021 den Bebauungsplan Nr. 20.1 „Schwarzenbergweg 
Teil II“, 1. Änderung, im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB mit den planungsrechtlichen Festsetzungen sowie der Be-
gründung als Satzung beschlossen. 
 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in dem nachste-
henden Kartenausschnitt dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan 20.1 „Schwarzenbergweg Teil II“, 1. Ände-
rung, tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 10 Abs. 3 
BauGB). 
 
Der Bebauungsplan nebst planungsrechtlichen Festsetzungen 
kann einschließlich der Begründung während der üblichen Dienst-
stunden im Rathaus der Stadt Haselünne, Zimmer 34, Rathaus-
platz 1, 49740 Haselünne, eingesehen werden. Jedermann kann 
den Bebauungsplan einsehen und über ihren Inhalt Auskunft ver-
langen. Weiterhin können diese Unterlagen auch auf der Home-
page der Stadt Haselünne unter www.haseluenne.de eingesehen 
und zusätzlich über das zentrale Internetportal des Landes Nie-
dersachsen https://uvp.niedersachsen.de abgerufen werden. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die 
Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in den 
§§ 39 – 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leis-
tung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, 
und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine 
Verletzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 des BauGB be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berück-
sichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 
Flächennutzungsplanes sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich wer-
den, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Stadt Haselünne, Rathaus-
platz 1, 49740 Haselünne, geltend gemacht worden sind. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung von Rechtsvorschriften oder den 
Mangel des Abwägungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen. 
 
 Haselünne, 09.07.2021 
 
STADT HASELÜNNE 
Der Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
281 Stadt Haselünne – Bekanntmachung; In-

krafttreten des Bebauungsplanes Nr. 34.1 
„Meerstraße“, 1. Änderung, im beschleu-
nigten Verfahren gem. § 13a Baugesetz-
buch (BauGB) 

 
Der Rat der Stadt Haselünne hat in der öffentlichen Sitzung vom 
08.07.2021 den Bebauungsplan Nr. 34.1 „Meerstraße“, 1. Ände-
rung, im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB mit den 
planungsrechtlichen Festsetzungen sowie der Begründung als 
Satzung beschlossen. 
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Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in dem nachste-
henden Kartenausschnitt dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan Nr. 34.1 „Meerstraße“, 1. Änderung, tritt mit 
dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 10 Abs. 3 BauGB). 
 
Der Bebauungsplan nebst planungsrechtlichen Festsetzungen 
kann einschließlich der Begründung während der üblichen Dienst-
stunden im Rathaus der Stadt Haselünne, Zimmer 34, Rathaus-
platz 1, 49740 Haselünne, eingesehen werden. Jedermann kann 
den Bebauungsplan einsehen und über ihren Inhalt Auskunft ver-
langen. Weiterhin können diese Unterlagen auch auf der Home-
page der Stadt Haselünne unter www.haseluenne.de eingesehen 
und zusätzlich über das zentrale Internetportal des Landes Nie-
dersachsen https://uvp.niedersachsen.de abgerufen werden. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die 
Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in den 
§§ 39 – 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leis-
tung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, 
und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine 
Verletzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 des BauGB be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berück-
sichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 
Flächennutzungsplanes sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich wer-
den, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Stadt Haselünne, Rathaus-
platz 1, 49740 Haselünne, geltend gemacht worden sind. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung von Rechtsvorschriften oder den 
Mangel des Abwägungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen. 
 
 Haselünne, 09.07.2021 
 
STADT HASELÜNNE 
Der Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
282 Gemeinde Lünne – Inkrafttreten des Bebau-

ungsplanes Nr. 35 „Gewerbegebiet östlich 
der B 70 – Teil II“ 

 
Der Rat der Gemeinde Lünne hat in seiner Sitzung am 03.12.2020 
den Bebauungsplan Nr. 35 „Gewerbegebiet östlich der B 70  
– Teil II“ einschließlich der enthaltenen textlichen Festsetzungen, 
der Begründung mit Umweltbericht, des schalltechnischen Berich-
tes mit ergänzender Stellungnahme, der Versickerungsuntersu-
chung, des wassertechnischen Konzeptes sowie der Speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Sat-
zung beschlossen.  
   

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst den auf dem 
nachstehenden Kartenausschnitt umrandeten Bereich: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Grundlage: Automatisierte Liegenschaftskarte, vervielfältigt mit 
Erlaubnis des Herausgebers LGLN, Regionaldirektion Osnabrück-
Meppen, Katasteramt Lingen) 
 
Der Bebauungsplan Nr. 35 „Gewerbegebiet östlich der B 70  
– Teil II“ einschließlich der enthaltenen textlichen Festsetzun- 
gen, der Begründung mit Umweltbericht, des schalltechni- 
schen Berichtes mit ergänzender Stellungnahme, der Versicke-
rungsuntersuchung, des wassertechnischen Konzeptes sowie  
der Speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung liegt mit einer zu-
sammenfassenden Erklärung gem. § 10 Abs. 3 BauGB ab  
sofort während der Dienststunden im Gemeindebüro Lünne, 
Kirchstr. 4, 48480 Lünne, sowie im Rathaus in Spelle, Haupt- 
str. 43, 48480 Spelle, Zimmer 44, öffentlich aus und kann dort ein-
gesehen werden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 35 „Ge-
werbegebiet östlich der B 70 – Teil II“ gem. § 10 Abs. 3 BauGB in 
Kraft. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 
über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche 
nach den §§ 39 bis 42 BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über 
das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
rechter Geltendmachung wird hingewiesen. 
 
Gem. § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine 
Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksich-
tigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flä-
chennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB be-
achtliche Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich wer-
den, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Gemeinde Lünne geltend ge-
macht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begrün-
den soll, ist darzulegen. 
 
 Lünne, 05.07.2021 
 
GEMEINDE LÜNNE 
Die Gemeindedirektorin 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
283 Stadt Meppen – Jahresabschluss  der  Tech-

nologiepark  Meppen GmbH für das Ge-
schäftsjahr 2020 

 
Die Gesellschafterversammlung der Technologiepark Meppen 
GmbH hat in ihrer Sitzung am 23.06.2021 den Jahresabschluss 
für das Geschäftsjahr 2020 festgestellt und der Geschäftsführung 
Entlastung erteilt. 
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Gleichzeitig wurde beschlossen, den Jahresüberschuss 2020 auf 
das Jahr 2021 vorzutragen. 
 
Die Jahresabschlussprüfung erfolgte durch die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft „Gehring & Kollegen GmbH“ in Lingen gem.  
§§ 157, 158 NKomVG im Einvernehmen mit dem Rechnungsprü-
fungsamt. Es wurde mit Datum vom 23.06.2021 ein uneinge-
schränkter Bestätigungsvermerk erteilt. 
Das Rechnungsprüfungsamt hatte keine ergänzenden Feststel-
lungen i. S. von § 34 Abs. 1 Satz 3 EigBetrVO. 
 
Gemäß § 36 der Eigenbetriebsverordnung liegt der Jahresab-
schluss an 7 Werktagen im Anschluss an diese Bekanntmachung 
öffentlich aus. 
 
Die Unterlagen können bei der Stadt Meppen, Markt 43,  
49716 Meppen, Zimmer 101, eingesehen werden. 
 
 Meppen, 02.07.2021 
 

STADT MEPPEN 
 
Knurbein 
Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
284 Gemeinde Vrees – Bekanntmachung; Be-

bauungsplan Nr. 35 „Nördlich Bischofsbrü-
cker Weg” 

 
Der Rat der Gemeinde Vrees hat in seiner Sitzung am 27.01.2021 
den Bebauungsplan Nr. 35 „Nördlich Bischofsbrücker Weg” ge-
mäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) mit Begründung, Um-
weltbericht und Anlagen dazu als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes ist in dem nach-
stehenden Übersichtsplan dargestellt (Quelle: OpenStreetMap- 
Mitwirkende). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan Nr. 35 „Nördlich Bischofsbrücker Weg” ein-
schließlich Begründung, Umweltbericht und Anlagen liegt gemäß 
§ 10 Abs. 3 Baugesetzbuch während der Dienststunden im Büro 
der Gemeinde Vrees, Werlter Straße 9, 49757 Vrees, zu jeder-
manns Einsichtnahme aus. Weiterhin kann der wirksame Bebau-
ungsplan mit der Begründung gemäß § 10 a Abs. 2 BauGB nach 
Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Emsland auf der 
Homepage der Samtgemeinde Werlte unter www.sgwerlte.de  
> Bürger > Bürgerservice > Bauleitplanung (rechtskräftig) > Be-
bauungspläne > Gemeinde Vrees eingesehen werden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 35 „Nörd-
lich Bischofsbrücker Weg” in Kraft. 
 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 u. 2 BauGB über die 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den 
§§ 39 – 42 BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltend-
machung wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine 
Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksich-
tigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flä-
chennutzungsplanes sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB be-
achtliche Mängel in der Abwägung unbeachtlich sind, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Gemeinde Vrees geltend gemacht worden 
sind. Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Verlet-
zung oder den Mangel begründen soll, darzulegen. 
 
 Vrees, 06.07.2021 
 
GEMEINDE VREES 
Der Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
285 Gemeinde Vrees – Satzung über die einma-

lige Erhebung von Beiträgen nach §§ 6 und 
6b des Niedersächsischen Kommunalabga-
bengesetzes für straßenbauliche Maßnah-
men (Straßenausbaubeitragssatzung) 

 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetzes in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. 
GVBl. S. 576), zuletzt geändert am 15.7.2020 (Nds. GVBl. S. 244), 
und des § 6 und § 6b des Niedersächsischen Kommunalabgaben-
gesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl.  
S. 121), zuletzt geändert am 24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 309), hat 
der Rat der Gemeinde Vrees in seiner Sitzung am 30.06.2021 fol-
gende Satzung beschlossen: 
 

Inhaltsübersicht: 
 
§ 1  Beitragsfähige Maßnahmen 

§ 2  Umfang des beitragsfähigen Aufwandes 

§ 3  Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 

§ 4  Aufwandspaltung und Abschnittsbildung 

§ 5  Anteil der Gemeinde und der Beitragspflichtigen 
am Aufwand 

§ 6  Verteilung des umlagefähigen Ausbauaufwandes 

§ 7  Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke pp. 

§ 8  Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger 
Nutzung 

§ 9  Vorteilsbemessung in Sonderfällen 

§ 10  Entstehung der Beitragspflicht 

§ 11  Beitragspflichtige 

§ 12  Vorausleistungen 

§ 13  Beitrags- und Vorausleistungsbescheid 

§ 14  Fälligkeit 

§ 15  Ablösung 

§ 16  Auskunfts- und Duldungspflicht 

§ 17  Anzeigepflicht 

§ 18  Datenverarbeitung 

§ 19  Ordnungswidrigkeiten 

§ 20  Inkrafttreten 
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§ 1 
Beitragsfähige Maßnahmen 

 
Die Gemeinde erhebt zur teilweisen Deckung ihres Aufwandes für 
die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung ihrer 
öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Einrichtungen) 
– insgesamt, in Abschnitten oder Teilen – von den Grundstücks-
eigentümerinnen und Grundstückeigentümern, denen die Mög-
lichkeit der Inanspruchnahme dieser öffentlichen Einrichtungen 
besondere wirtschaftliche Vorteile bietet, Beiträge nach Maßgabe 
dieser Satzung, soweit Erschließungsbeiträge nach den §§ 127 ff. 
BauGB nicht erhoben werden können. 
 

§ 2 
Umfang des beitragsfähigen Aufwandes 

 
Beitragsfähig ist der Aufwand für 
 
1. den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und Er-

werbsnebenkosten) der für die Herstellung, Erweiterung, Ver-
besserung und Erneuerung der öffentlichen Einrichtungen be-
nötigten Grundflächen; dazu gehören auch der Wert, der von 
der Gemeinde hierfür aus ihrem Vermögen bereitgestellten 
Grundflächen im Zeitpunkt der Bereitstellung sowie die Kos-
ten dieser Bereitstellung; 

 
2. die Freilegung der Flächen; 
 
3. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung 

der Fahrbahnen einschließlich Unterbau und Decke, sowie für 
notwendige Erhöhungen und Vertiefungen einschließlich der 
Anschlüsse an andere Straßen, sowie Aufwendungen und Er-
satzleistungen wegen Veränderungen des Straßenniveaus; 
für Wege, Plätze, Fußgängerzonen und Mischflächen gilt dies 
sinngemäß; 

 
4. Zum Aufwand für die Fahrbahn zählt auch der Aufwand für 

Böschungen, Schutz- und Stützmauern, Trenn-, Seiten-, 
Rand- und Sicherheitsstreifen, Ersatzleistungen wegen Ver-
änderung des Straßenniveaus, Straßenmöblierung, anteilige 
Verwaltungskosten und die anteiligen Aufwendungen für die 
Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung; die Her-
stellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von 

 
a) Randsteinen und Schrammborden, 

b) Rad- und Gehwegen (auch kombinierte Einrichtungen), 

c) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 

d) Beleuchtungseinrichtungen, 

e) Rinnen und anderen Einrichtungen für die Oberflächen-
entwässerung der öffentlichen Einrichtungen, 

f) Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 

g) Parkflächen (auch Standspuren und Haltebuchten, insbe-
sondere Busbuchten und Bushaltestellen) und Grünanla-
gen, soweit sie Bestandteil der öffentlichen Einrichtungen 
sind, 

h) niveaugleichen Mischflächen. 
 
5. die Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung, so-

wie Verwaltungskosten, die ausschließlich der Maßnahme zu-
zurechnen sind. 

 
6. den Ausgleich oder den Ersatz eines durch eine beitrags- 

fähige Maßnahme bewirkten Eingriffs in die Natur und Land-
schaft. 

 
7. die Fremdfinanzierung. 
 
8. die Kosten der Gemeinde für die für Maßnahmen nach § 1 zu 

erbringenden Werk- und Dienstleistungen. 
 

§ 3 
Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 

 
(1) Die Gemeinde ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils 

für die einzelne öffentliche Einrichtung. 
 
(2) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Kos-

ten ermittelt. 
 
(3) Die Gemeinde informiert die voraussichtlich Beitragspflich- 

tigen möglichst frühzeitig unter Vorlage ihrer Planungen über 
die beabsichtigte Durchführung einer beitragsfähigen Maß-
nahme an einer Verkehrsanlage und über das Verfahren der 
Beitragserhebung einschließlich in Betracht kommender Bil-
ligkeitsmaßnahmen. 

 
§ 4 

Aufwandspaltung und Abschnittsbildung 
 
(1) Die Gemeinde kann den Aufwand abweichend von § 3 Abs. 1 

für bestimmte Teile einer Einrichtung (Aufwandspaltung) oder 
für selbständig nutzbare Abschnitte einer Einrichtung (Ab-
schnittsbildung) gesondert ermitteln. Die Entscheidung trifft 
jeweils der Rat. 

 
(2) Bei der Aufwandspaltung kann der Beitrag ohne Bindung an 

eine bestimmte Reihenfolge gesondert erhoben werden für 
 

1. den Grunderwerb und den Wert der von der Gemeinde 
bereitgestellten Grundstücke, 

2. die Freilegung, 

3. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneue-
rung der Fahrbahnen mit Randsteinen und Schrammbor-
den einschließlich des Anschlusses an andere Straßen, 

4. die Gehwege oder eines von ihnen, mit oder ohne Rand-
steine oder Schrammborde, 

5. die Radwege oder eines von ihnen mit oder ohne Rand-
steine oder Schrammborde, 

6. kombinierte Rad- und Gehwege oder eines von ihnen mit 
oder ohne Randsteine oder Schrammborde, 

7. die Rinnen und andere Einrichtungen für die Oberflächen-
entwässerung, 

8. die Beleuchtungseinrichtungen, 

9. die Parkflächen, 

10. die Grünanlagen, 

11. die niveaugleichen Mischflächen, 
 
 sobald die Maßnahme, deren Aufwand durch Teilbeträge ge-

deckt werden soll, abgeschlossen worden ist. 
 
 Werden Randsteine und Schrammborde nicht im Zusammen-

hang mit Maßnahmen nach Nr. 3 hergestellt, erweitert, ver-
bessert oder erneuert, so sind sie den jeweils anderen Maß-
nahmen zuzuordnen. 

 
(3) Absatz 2 gilt entsprechend für selbständig nutzbare Ab-

schnitte einer Einrichtung. 
 

§ 5 
Anteil der Gemeinde  

und der Beitragspflichtigen am Aufwand 
 
(1) Die Gemeinde trägt zur Abgeltung des öffentlichen Interesses 

den Teil des Aufwandes, der für die Inanspruchnahme der öf-
fentlichen Einrichtungen durch die Allgemeinheit oder die Ge-
meinde entfällt. Der übrige Teil des Aufwandes ist von den 
Beitragspflichtigen zu tragen. 
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(2) Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand beträgt 
 

1. bei den öffentlichen Einrichtungen,  
 die überwiegend dem Anlieger- 
 verkehr dienen, einschließl. ver- 
 kehrsberuhigter Wohnstraßen (50) v. H. 
 
2. bei öffentlichen Einrichtungen  
 mit starkem innerörtlichen  
 Verkehr 

 
a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-,  
 Rand- und Sicherheitsstreifen  
 sowie Böschungen, Schutz- und  
 Stützmauern, Radwege, Halte- 
 buchen einschließlich Busbuch- 
 ten und Bushaltestellen, (50) v. H. 

b) für Beleuchtungseinrichtungen, (50) v. H. 

c) für Rinnen und andere Ein- 
 richtungen der Oberflächen- 
 entwässerung, (50) v. H. 

d) für Randsteine und Schramm- 
 borde, Gehwege sowie für  
 Grünanlagen als Bestandteil  
 der öffentlichen Einrichtung, (60) v. H. 

e) für Parkflächen (auch Stand- 
 spuren), (65) v. H. 

f) für niveauausgleichende  
 Mischflächen, (40) v. H. 

g) für kombinierte Rad- und  
 Gehwege (55) v. H. 

 
3. bei öffentlichen Einrichtungen,  
 die überwiegend dem Durch- 
 gangsverkehr dienen 

 
a) für Fahrbahnen, Trenn-,  
 Seiten-, Rand- und Sicher- 
 heitsstreifen sowie Böschun- 
 gen, Schutz- und Stütz- 
 mauern, Haltebuchten ein- 
 schließlich Busbuchten  
 und Bushaltestellen, Rad- 
 wege sowie Ersatzleistun- 
 gen wegen Veränderungen  
 des Straßenniveaus, (40) v. H. 

b) für Beleuchtungseinrich- 
 tungen, (40) v. H. 

c) für Rinnen und andere Ein- 
 richtungen der Oberflächen- 
 entwässerung, (40) v. H. 

d) für Randsteine und Schramm- 
 borde, für Gehwege sowie für  
 Grünanlagen als Bestandteil  
 der öffentlichen Einrichtung, (50) v. H. 

e) für Parkflächen (auch Stand- 
 spuren), (60) v. H. 

f) für kombinierte Rad- und Geh- 
 wege, (45) v. H. 

 
4. bei Gemeindestraßen im Sinne  
 von § 47 Nr. 2 NStrG, (40) v. H. 

 
5. bei Gemeindestraßen im Sinne  
 von § 47 Nr. 3 NStrG, 

 
a) die überwiegend dem Anlieger- 
 verkehr dienen (75) v. H. 

b) die dem Anliegerverkehr und  
 sonstigem Verkehr dienen (50) v. H. 

c) die überwiegend dem sonstigen  
 Verkehr dienen (40) v. H. 

 
6. bei Fußgängerzonen (60) v. H. 

 
(3) Zuschüsse Dritter werden, soweit der Zuschussgeber nichts 

anderes bestimmt hat, zunächst zur Deckung des beitrags- 
fähigen Aufwandes im Sinne von § 5 Abs. 1 vewendet. 

 
(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall vor Entstehen der sachlichen 

Beitragspflichten abweichend von Absatz 2 durch eine ergän-
zende Satzung den von den Beitragspflichtigen zu tragenden 
Anteil höher oder niedriger festsetzen, wenn wichtige Gründe 
für eine andere Vorteilsbemessung sprechen. 

 
§ 6 

Verteilung des umlagefähigen Ausbauaufwandes 
 
(1) Der umlagefähige Ausbauaufwand wird auf die Grundstücke 

verteilt, von denen aus die Möglichkeit der Inanspruchnahme 
der ausgebauten öffentlichen Einrichtung oder eines be-
stimmten Abschnitts von ihr besteht (berücksichtigungspflich-
tige Grundstücke). Die Verteilung des Aufwandes auf diese 
Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflächen, die sich für 
diese Grundstücke aus der Vervielfachung der maßgeblichen 
Grundstücksfläche mit dem nach den §§ 7 und 8 maßgeb- 
lichen Nutzungsfaktor ergeben. 

 
(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich der Flächeninhalt 

des Grundstücks im bürgerlich-rechtlichen Sinn. Soweit Flä-
chen berücksichtigungspflichtiger Grundstücke baulich oder 
gewerblich nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung des Nut-
zungsfaktors nach § 7. Für die übrigen Flächen – einschließ-
lich der im Außenbereich liegenden Teilflächen jenseits einer 
Bebauungsplangrenze, der Grenze einer Satzung nach § 34 
Abs. 4 BauGB oder einer Tiefenbegrenzungslinie – richtet sich 
die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 8. 

 
(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei berücksichtigungs-

pflichtigen Grundstücken, 
 

1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplanes und mit der Restfläche innerhalb eines 
im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, die Ge-
samtfläche des Grundstücks; 

 
2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Au-

ßenbereich hinausreichen, die Fläche im Bereich des Be-
bauungsplanes; 

 
3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB 

liegen und bei Grundstücken, die über die Grenzen einer 
solchen Satzung hinausreichen, die Fläche im Satzungs-
bereich; 

 
4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 

Abs. 4 BauGB besteht, 
 

a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamt-
fläche des Grundstücks, 

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich  
(§ 34 BauGB) und teilweise im Außenbereich (§ 35 
BauGB) liegen, die Fläche zwischen der öffentlichen 
Einrichtung und einer Linie, die in einem gleichmä- 
ßigen Abstand von 50 m zu ihr verläuft; 

 
5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 b) ergebenden 

Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die 
Fläche zwischen der öffentlichen Einrichtung und einer  
Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand verläuft, 
der der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nut-
zung entspricht; 
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(4) Bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die 
 

1. nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichba-
rer Weise nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, Sport- und Fest-
plätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des 
im Zusammenhang bebauten Ortsteils so genutzt werden, 
oder 

 
2. ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen 

oder wegen entsprechender Festsetzungen in einem Be-
bauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (landwirt-
schaftliche Nutzung), 

 
 ist die Gesamtfläche des Grundstücks bzw. die Fläche des 

Grundstücks zugrunde zu legen, die von den Regelungen in 
Abs. 3 nicht erfasst wird. 

 
§ 7 

Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke pp. 
 
(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungspflich-

tigen Grundstücken, die baulich oder gewerblich nutzbar sind, 
wird durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt. 

 
 Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach lan-

desrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind. Kirchenge-
bäude und Biogasanlagen werden stets wie eine Bebaung mit 
einem Vollgeschoss behandelt. Besteht im Einzelfall wegen 
der Besonderheiten des Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss  
i. S. der Landesbauordnung, so werden bei gewerblich oder 
industriell genutzten Grundstücken je vollendete 3,50 m und 
bei allen in anderer Weise baulich genutzten Grundstücken je 
vollendete 2,20 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein 
Vollgeschoss gerechnet. 

 
(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und 

erhöht sich je weiteres Vollgeschoss um 0,25. 
 
(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt – jeweils bezogen auf die in  

§ 6 Abs. 3 bestimmten Flächen – bei Grundstücken, 
 

1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplanes liegen (§ 5 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2), 

 
a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige 

Zahl der Vollgeschosse; 

b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollge-
schosse die Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt 
ist, in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und Sondergebie-
ten i. S. von § 11 Abs. 3 BauNVO, die durch 3,5 und 
in allen anderen Baugebieten die durch 2,2 geteilte 
höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei bei Bruchzah-
len bis 0,49 abgerundet und bei Bruchzahlen ab 0,5 
auf ganze Zahlen aufgerundet wird; 

c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollge-
schosse noch die Höhe der baulichen Anlagen son-
dern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die 
durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl, 
wobei bei einer Bruchzahl bis 0,49 abgerundet und 
bei einer Bruchzahl ab 0,5 auf ganze Zahlen aufge-
rundet wird; 

d) auf denen nur Garagen, Stellplätze oder eine Tiefga-
ragenanlage errichtet werden dürfen, die Zahl von  
einem Vollgeschoss je Nutzungsebene; 

e) für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne 
Bebauung festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollge-
schoss; 

f) für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne 
Bebauung festgesetzt ist, die Zahl von zwei Vollge-
schossen; 

g) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der 
Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen Anlagen 
bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, der in der nä-
heren Umgebung überwiegend festgesetzte und/oder 
tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) Berechnungs-
wert nach Nr. 1 a) - c); 

 
2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 a) bzw. 

Nr. 1 d) - g) oder die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die 
Baumassenzahl nach Nr. 1 b) bzw. Nr. 1 c) überschritten 
wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse 
bzw. die sich nach der tatsächlich vorhandenen Bebau-
ung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1 b) bzw. 
Nr. 1 c); 

 
3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder 

teilweise innerhalb des im Zusammenhang bebauten  
Ortsteiles liegen (§ 6 Abs. 3 Nr. 3 bis Nr. 5), wenn sie 

 
a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhan-

denen Vollgeschosse, 

b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung 
überwiegend vorhandenen Vollgeschosse. 

 
(4) Der sich aus Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 ergebende Nut-

zungsfaktor wird vervielfacht mit 
 

1. 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich be-
stehenden (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan aus-
gewiesenen Wohngebietes (§ 3, § 4 und § 4 a BauNVO), 
Dorfgebietes (§ 5 BauNVO), Mischgebietes (§ 6 BauNVO) 
oder Sondergebietes i. S. von § 10 BauNVO oder ohne 
ausdrückliche Gebietsfestsetzung innerhalb eines Bebau-
ungsplangebietes überwiegend gewerblich oder überwie-
gend in einer der gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise 
(z. B. Verwaltungs-, Schul-, Post- und Bahnhofsgebäude, 
Praxen für freie Berufe) genutzt wird; 

 
2. 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich be-

stehenden (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan aus-
gewiesenen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), Gewerbegebie-
tes (§ 8 BauNVO), Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder 
Sondergebietes (§ 11 BauNVO) liegt. 

 
§ 8 

Nutzungsfaktoren  
für Grundstücke mit sonstiger Nutzung 

 
(1) Für die Flächen nach § 6 Abs. 4 gelten als Nutzungsfaktoren 

bei Grundstücken, die 
 

1. aufgrund entsprechender Festsetzungen  
 in einem Bebauungsplan nicht baulich  
 oder gewerblich, sondern nur in ver- 
 gleichbarer Weise nutzbar sind (z. B.  
 Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Frei- 
 bäder, Dauerkleingärten) oder inner- 
 halb des im Zusammenhang bebau- 
 ten Ortsteils so genutzt werden 0,5 
 
2. im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen  
 oder wegen entsprechender Festset- 
 zungen in einem Bebauungsplan nur  
 in anderer Weise nutzbar sind (z. B.  
 landwirtschaftliche Nutzung), wenn 

 
a) sie ohne Bebauung sind, bei 

 
aa)  Waldbestand oder wirtschaft- 
 lich nutzbaren Wasserflächen 0,0167  

bb)  Nutzung als Grünland, Acker- 
 land oder Gartenland 0,0333 
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cc)  gewerblicher Nutzung (z. B.  
 Bodenabbau pp.) 1,0 
 was auch dann gilt, wenn  
 sich auf Teilflächen von  
 ihnen Windkraft- oder selb- 
 ständige Photovoltaikanla- 
 gen befinden, 

 
b) sie in einer der baulichen oder ge- 
 werblichen Nutzung vergleichba- 
 ren Weise genutzt werden (z. B.  
 Friedhöfe, Sport- und Festplätze,  
 Freibäder, Dauerkleingärten,  
 Campingplätze ohne Bebauung) 0,5 

 
c) auf ihnen Wohnbebauung, land- 
 wirtschaftliche Hofstellen ein- 
 schließlich der auf ihnen im Rah- 
 men der landwirtschaftlichen Nut- 
 zung betriebene Biogasanlagen  
 oder landwirtschaftliche Neben- 
 gebäude (z. B. Feldscheunen)  
 vorhanden sind, für eine Teil- 
 fläche, die sich rechnerisch  
 aus der Grundfläche der Bau- 
 lichkeiten geteilt durch die  
 Grundflächenzahl 0,2 ergibt, 1,0 
 mit Zuschlägen von je 0,25  
 für das zweite und jedes  
 weitere tatsächlich vorhan- 
 dene Vollgeschoss, 
 für die Restfläche gilt Nr. 2 a) 

 
d) sie als Campingplatz genutzt  
 werden und eine Bebauung  
 besteht, für eine Teilfläche,  
 die sich rechnerisch aus der  
 Grundfläche der Baulichkei- 
 ten geteilt durch die Grundflä- 
 chenzahl 0,2 ergibt, 1,0  
 mit Zuschlägen von je 0,25  
 für das zweite und jedes  
 weitere tatsächlich vorhan- 
 dene Vollgeschoss,  
 für die Restfläche gilt lit. b) 
 
e) auf ihnen außerhalb von land- 
 wirtschaftlichen Hofstellen Bio- 
 gasanlagen gewerblich betrie- 
 ben werden, für eine Teilfläche,  
 die sich rechnerisch aus der  
 Grundfläche der Einrichtungen  
 der Biogasanlage geteilt durch  
 die Grundflächenzahl 0,2 ergibt, 1,5  
 für die Restfläche gilt Nr. 2 a), 
 
f) sie gewerblich genutzt und be- 
 baut sind, für eine Teilfläche,  
 die sich rechnerisch aus der  
 Grundfläche der Baulichkeiten  
 geteilt durch die Grundflächen- 
 zahl 0,2 ergibt, 1,5 
 mit Zuschlägen von je 0,375  
 für das zweite und jedes  
 weitere tatsächlich vorhan- 
 dene Vollgeschoss, 
 für die Restfläche gilt Nr. 2 a), 

 
g) sie ganz oder teilweise im Gel- 
 tungsbereich einer Satzung  
 nach § 35 Abs. 6 BauGB  
 liegen, für die von der Sat- 
 zung erfassten Teilflächen 

 

aa) mit Baulichkeiten, die  
 kleinen Handwerks- oder 
 Gewerbebetrieben dienen, 1,5 
 mit Zuschlägen von je 0,375  
 für das zweite und jedes wei- 
 tere tatsächlich vorhandene  
 Vollgeschoss 

bb) mit sonstigen Baulichkeiten 1,0 
 mit Zuschlägen von je 0,25  
 für das zweite und jedes wei- 
 tere tatsächlich vorhandene  
 Vollgeschoss, 

cc) ohne Bebauung 1,0 
 für die Restfläche gilt Nr. 2 a) 

 
(2) Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich nach § 7 

Abs. 1. 
 

§ 9 
Vorteilsbemessung in Sonderfällen 

 
(1) Für Grundstücke, die von mehr als einer öffentlichen Einrich-

tung im Sinne § 1 dieser Satzung erschlossen werden, ist die 
Grundstücksfläche bei Abrechnung jeder Einrichtung nur mit 
(zwei Dritteln) anzusetzen. Diese Regelung gilt nicht für 
Grundstücke, die im Sinne von § 6 gewerblich genutzt werden 
und für Grundstücke in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und Son-
dergebieten. Die Ermäßigung darf nicht zu einer Mehrbelas-
tung der übrigen Anlieger führen. 

 
§ 10 

Entstehung der Beitragspflicht 
 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitrags-

fähigen Maßnahme. 
 
(2) In den Fällen einer Aufwandspaltung entsteht die Beitrags-

pflicht mit der Beendigung der Teilmaßnahme, frühestens  
jedoch/und mit dem Aufwandspaltungsbeschluss. 

 
(3) Bei Abrechnung von selbständig nutzbaren Abschnitten ent-

steht die Beitragspflicht mit der Beendigung der Abschnitts-
maßnahme, frühestens jedoch mit dem Abschnittsbildungsbe-
schluss. 

 
(4) Die in Abs. 1 bis 3 genannten Maßnahmen sind erst dann be-

endet, wenn die technischen Arbeiten entsprechend dem von 
der Gemeinde aufgestellten Bauprogramm fertiggestellt sind 
und der Aufwand berechenbar ist. 

 
§ 11 

Beitragspflichtige 
 
(1) Beitragspflichtig ist, wer zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des 

Beitragsbescheides Eigentümerin oder Eigentümer des 
Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht 
belastet, so ist anstelle der Eigentümerin oder des Eigentü-
mers die Erbbauberechtigte oder der Erbbauberechtigte bei-
tragspflichtig. Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamt-
schuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzel-
nen Wohnungs- und Teileigentümerinnen und Wohnungs- 
und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentums- 
anteil beitragspflichtig. 

 
(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, bei 

Bestehen eines Erbbaurechts auf diesem und bei Wohnungs- 
und Teileigentum auf dem Wohnungs- oder Teileigentum. 

 
§ 12 

Vorausleistungen 
 
Sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden 
ist, können auf die künftige Beitragsschuld angemessene Voraus-
leistungen verlangt werden. Die Vorausleistungen werden nach 
dem für den Beitrag geltenden Maßstab erhoben.  
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Die Vorausleistung wird mit der endgültigen Beitragsschuld ver-
rechnet, auch wenn der/die Vorausleistende nicht beitragspflichtig 
ist. 
 

§ 13 
Beitrags- und Vorausleistungsbescheid 

 
Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, wird 
durch schriftlichen Bescheid festgesetzt. Entsprechendes gilt für 
Vorausleistungen. 
 

§ 14 
Fälligkeit 

 
(1) Die Beiträge und Vorausleistungen werden einen Monat nach 

der Bekanntgabe des Bescheides fällig. 
 
(2) Die Gemeinde kann auf Antrag die Verrentung eines Beitra-

ges oder einer Vorausleistung zulassen. Der Antrag ist vor 
Fälligkeit des Beitrages bzw. der Vorausleistung zu stellen. 

 
(3) Wird die Verrentung bewilligt, so wird der Beitrag oder die  

Vorausleistung in eine Schuld umgewandelt, die in bis zu  
(20) Jahresleistungen zu entrichten ist. Die Jahresleistung 
muss mindestens 250,00 € jährlich betragen. Die Höhe der 
Jahresleistungen und der Zeitpunkt ihrer jeweiligen Fälligkeit 
werden im Bescheid bestimmt. Der jeweilige Restbetrag wird 
mit (3) Prozent über dem zu Beginn des Jahres geltenden  
Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu 
verzinst. 

 
(4) Der Beitragspflichtige bzw. Vorausleistungspflichtige kann 

den jeweiligen Restbetrag jederzeit ohne weitere Zinsver-
pflichtung tilgen. Bei Veräußerung des Grundstückes oder des 
Erbbaurechtes wird der Beitrag bzw. die Vorausleistung in vol-
ler Höhe des Restbetrages fällig. 

 
(5) Die Befugnis, Beiträge und Vorausleistungen nach der Abga-

benordnung zu stunden, bleibt hiervon unberührt. 
 

§ 15 
Ablösung 

 
(1) Der Beitrag kann für vom Rat beschlossene Maßnahmen im 

Ganzen vor der Entstehung der Beitragspflicht abgelöst wer-
den. Zur Feststellung des Ablösungsbetrages ist der für die 
Ausbaumaßnahme i. S. von § 1 Abs. 1 entstehende Aufwand 
anhand der Kosten für vergleichbare Maßnahmen zu ermitteln 
und nach Maßgabe der §§ 5 bis 7 auf die Grundstücke zu ver-
teilen, denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme der betref-
fenden öffentlichen Eirichtungen besondere wirtschaftliche 
Vorteile bietet. 

 
(2) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitrags-

pflicht für die betreffende Ausbaumaßnahme endgültig abge-
golten. 

 
(3) Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. Durch Zah-

lung des Ablösebetrages wird die Beitragspflicht für die betref-
fende Ausbaumaßnahme endgültig abgegolten. 

 
§ 16 

Auskunfts- und Duldungspflicht 
 
(1) Die Beitragspflichtigen haben der Gemeinde die für die Fest-

setzung und Erhebung der Beiträge erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen. 

 
(2) Die Gemeinde kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Ab-

satz 1 zur Auskunft verpflichteten Personen haben dies zu er-
möglichen und in dem erforderlichen Umfange zu helfen. 

 
 

§ 17 
Anzeigepflicht 

 
(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück mit 

Auswirkungen auf die Beitragspflicht ist der Gemeinde so-
wohl von der Veräußerin bzw. dem Veräußerer als auch von 
der Erwerberin bzw. dem Erwerber innerhalb eines Monats 
schriftlich anzuzeigen. 

 
(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berech-

nung der Beiträge beeinflussen, so hat die Beitragspflichtige 
bzw. der Beitragspflichtige dies unverzüglich der Gemeinde 
schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für sie 
bzw. ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, geändert oder 
beseitigt werden. 

 
§ 18 

Datenverarbeitung 
 
Zur Ausführung dieser Satzung darf/dürfen die mit der Ermittlung, 
Festsetzung und Erhebung von Straßenausbaubeiträgen be-
fasste(n) Stelle(n) der Gemeinde Vrees die hierfür erforderlichen 
personenbezogenen und grundstücksbezogenen Daten von den 
zuständigen Behörden und Abteilungen beschaffen und verarbei-
ten. Dies darf auch im Rahmen automatischer Abrufverfahren er-
folgen. 
 

§ 19 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, 

wer vorsätzlich oder leichtfertig 
 

1. entgegen § 16 Abs. 1 die für die Festsetzung und Erhe-
bung der Beiträge erforderlichen Auskünfte nicht erteilt, 

2. entgegen § 16 Abs. 2 verhindert, dass die Gemeinde an 
Ort und Stelle ermitteln kann und die dazu erforderliche 
Hilfe verweigert, 

3. entgegen § 17 Abs. 1 den Wechsel der Rechtsverhält-
nisse am Grundstück nicht innerhalb eines Monats schrift-
lich anzeigt, 

4. entgegen § 17 Abs. 2 nicht anzeigt, dass Anlagen auf dem 
Grundstück vorhanden sind, die die Berechnung der Bei-
träge beeinflussen, 

5. entgegen § 17 Abs. 2 die Neuschaffung, Änderung oder 
Beseitigung solcher Anlagen nicht schriftlich anzeigt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehn-

tausend Euro geahndet werden. 
 

§ 20 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig treten die Vorschriften der Satzung über die Erhebung 
von Beiträgen nach § 6 des Niedersächsischen Kommunalabga-
bengesetzes für straßenbauliche Maßnahmen (Straßenausbau-
beitragssatzung) vom 16.07.2003 (Amtsblatt Nr. 14) i. d. F. vom 
31.07.2003 außer Kraft. 
 
 Vrees, 07.07.2021 
 

GEMEINDE VREES 
 
Kleene 
Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
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286 Samtgemeinde Werlte – Bekanntmachung; 
A 49. Flächennutzungsplanänderung – Mit-
gliedsgemeinde Vrees – Nördlich Bischofs-
brücker Weg 

 
Der Landkreis Emsland, Meppen, hat mit Verfügung vom 
23.06.2021, Az.: 65-610-531-01/A49, die vom Rat der Samtge-
meinde Werlte am 09.02.2021 beschlossene A 49. Änderung des 
Flächennutzungsplanes gemäß § 6 Baugesetzbuch (BauGB) ge-
nehmigt. 
 
Der Geltungsbereich dieser Flächennutzungsplanänderung ist in 
dem nachstehenden Übersichtplan dargestellt (Quelle: Auszug 
aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- 
und Katasterverwaltung). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit dieser Bekanntmachung ist die A 49. Flächennutzungsplanän-
derung gemäß § 6 Abs. 5 BauGB wirksam geworden. 
 
Die A 49. Flächennutzungsplanänderung nebst Begründung, Um-
weltbericht und Anlagen liegt ab sofort unbefristet während der 
Dienststunden im Rathaus der Samtgemeinde Werlte, Zimmer 14, 
Marktstr. 1, 49757 Werlte, zu jedermanns Einsichtnahme öffent-
lich aus. Weiterhin kann die in Kraft getretene Flächennutzungs-
planänderung mit der Begründung gemäß § 6a Abs. 2 BauGB 
auch auf der Homepage der Samtgemeinde Werlte unter 
www.sgwerlte.de > Bürger > Bürgerservice > Bauleitplanung 
(rechtskräftig) > Flächennutzungsplan eingesehen werden. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine 
Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksich-
tigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flä-
chennutzungsplanes sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB be-
achtliche Mängel in der Abwägung unbeachtlich sind, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Samtgemeinde Werlte geltend gemacht wor-
den sind. Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die 
Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen. 
 
 Werlte, 02.07.2021 
 
SAMTGEMEINDE WERLTE 
Der Samtgemeindebürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 

287 Haushaltssatzung und Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung der Samtgemeinde 
Werlte für das Haushaltsjahr 2021 

 
Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungs-
gesetz (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Werlte in der 
Sitzung am 27.04.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1. der ordentlichen Erträge auf 11.545.100 Euro 
1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf 12.200.700 Euro 
 
1.3. der außerordentlichen Erträge auf 168.000 Euro 
1.4. der außerordentlichen Aufwendungen 
 auf  520.400 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit 11.085.900 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender  
 Verwaltungstätigkeit  10.682.100 Euro 
 Saldo  403.800 Euro 
 
2.3. der Einzahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 864.100 Euro 
2.4. der Auszahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 8.906.600 Euro 
 Saldo - 8.042.500 Euro 
 
2.5. der Einzahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit 8.012.600 Euro 
2.6. der Auszahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit 1.036.600 Euro 
 Saldo 6.976.200 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 

– die Einzahlungen des Finanzhaus- 
 haltes 19.962.600 Euro 
– der Auszahlungen des Finanzhaus- 
 haltes 20.625.300 Euro 
 Gesamtsaldo - 662.700 Euro 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaßnamen (Kreditermächti-
gung) wird auf 8.012.600 Euro festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 
4.772.900 Euro festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung  von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 1.847.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Umlagesatz für die Samtgemeindeumlage wird für das Haus-
haltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt: 28 % von den Steuerkraftzah-
len der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, 
des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemein-
deanteils an der Umsatzsteuer. 
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§ 6 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
sind im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG unerheblich, wenn sie 
im Haushaltsjahr pro Buchungsstelle den Betrag von 10.000 EUR 
nicht übersteigen. Als unerheblich gelten in jedem Fall Aufwen-
dungen und Auszahlungen denen eine volle Kostenerstattung ge-
genübersteht. 
 
 Werlte, 27.04.2021 
 

SAMTGEMEINDE WERLTE 
 
Kewe 
Samtgemeindebürgermeister 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 
wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die gemäß § 120 Abs. 2 und § 119 Abs. 4 des Nieders. Kommu-
nalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie gemäß § 15 Abs. 6 des 
Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich in Verbin-
dung mit § 111 Abs. 3 NKomVG erforderliche Genehmigung ist 
durch den Landkreis Emsland am 29.06.2021 – 202-15-2/10 erteilt 
worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 
15.07.2021 bis 23.07.2021 zur Einsichtnahme nach vorheriger  
telefonischer Terminabsprache unter der Nummer 05951/201-211 
im Rathaus der Samtgemeinde Werlte, Zimmer 24, öffentlich aus.  
 
 Werlte, 12.07.2021 
 
SAMTGEMEINDE WERLTE 
Der Samtgemeindebürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
288 Haushaltssatzung und Bekanntmachung 

der Haushaltssatzung der Stadt Werlte für 
das Haushaltsjahr 2021 

 
Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungs-
gesetz (NKomVG) hat der Rat der Stadt Werlte in der Sitzung am 
24.03.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1. der ordentlichen Erträge auf 11.187.300 Euro 
1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf 14.080.500 Euro 
 
1.3. der außerordentlichen Erträge auf 551.000 Euro 
1.4. der außerordentlichen Aufwendungen 
 auf 130.000 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
   
2.1 der Einzahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit  10.430.300 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit 13.944.900 Euro 
 Saldo - 3.514.600 Euro 
 
 

2.3. der Einzahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 10.029.500 Euro 
2.4. der Auszahlungen für Investitions- 
 tätigkeit 12.246.800 Euro 
 Saldo - 2.217.300 Euro 
 
2.5. der Einzahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit 1.600.000 Euro 
2.6. der Auszahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit  295.600 Euro 
 Saldo 1.304.400 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 

– die Einzahlungen des Finanzhaus- 
 haltes 22.059.800 Euro 
– der Auszahlungen des Finanzhaus- 
 haltes 26.487.300 Euro 
 Gesamtsaldo - 4.427.500 Euro 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaßnamen (Kreditermächti-
gung) wird auf 1.600.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 
2.405.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung  von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 1.738.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine 
besondere Hebesatzsatzung vom 27.09.2018 wie folgt festgesetzt 
worden: 
 

1. Grundsteuer 
 

1.1 für die land- und forstwirtschaft- 
 lichen Betriebe (Grundsteuer A) 340 v. H. 

1.2 für die Grundstücke  
 (Grundsteuer B) 340 v. H. 

 
2. Gewerbesteuer 340 v. H. 

 
§ 6 

 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
sind im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG unerheblich, wenn sie 
im Haushaltsjahr pro Buchungsstelle den Betrag von 10.000 EUR 
nicht übersteigen. Als unerheblich gelten in jedem Fall Aufwen-
dungen und Auszahlungen denen eine volle Kostenerstattung ge-
genübersteht. 
 
 Werlte, 24.03.2021 

 
STADT WERLTE 

 
Thele Kewe 
Bürgermeister Stadtdirektor 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 
wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die gemäß § 120 Abs. 2 sowie § 119 Abs. 4 des Niedersäch- 
sischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) erforderliche 
Genehmigung ist durch den Landkreis Emsland am 18.06.2021 
erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 
15.07.2021 bis 23.07.2021 zur Einsichtnahme nach vorheriger  
telefonischer Terminabsprache unter der Nummer 05951/201-211 
im Rathaus der Samtgemeinde Werlte, Zimmer 24, öffentlich aus. 
 
 Werlte, 28.06.2021 
 
STADT WERLTE 
Der Stadtdirektor 
 

-------------------------------------------------- 
 
 

C. Sonstige Bekanntmachungen 
 
289 Bekanntmachung des Amtes für regio- 

nale Landesentwicklung Weser-Ems – Ge-
schäftsstelle Meppen –; Vereinfachte Flur-
bereinigung Hesepertwist, Landkreis Ems-
land, Hauptakte Bd. VIII, 9. Anordnung 

 
Vereinfachte Flurbereinigung Hesepertwist 

Landkreis Emsland 
Hauptakte Bd. VIII 

 
9. Anordnung 

 
In der Flurbereinigung Hesepertwist, Landkreis Emsland, ist es 
aufgrund des § 8 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG), in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), 
geboten, das durch Beschluss der GLL Meppen – Amt für Land-
entwicklung Meppen – vom 23.08.2010 und durch Anord- 
nungen vom 01.12.2010, 13.02.2012, 11.11.2014, 25.08.2017, 
17.04.2018, 15.07.2019, 06.03.2020 und 17.08.2020 festgesetzte 
Flurbereinigungsgebiet Hesepertwist wie folgt zu ändern: 
 
Folgende Flurstücke werden vom Verfahren ausgeschlossen: 
 
Gemarkung Flur Flurstück 

Twist 9 1/9, 32, 34/1, 34/2 
Twist 10 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. 56, 

57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71/1, 73, 74, 
75/2, 75/4, 76, 78/1, 79, 80, 81, 
82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
91/1, 92, 93, 94/1, 96/1, 101/1, 
103/1, 104, 105, 106, 107/3, 108, 
110, 111, 112, 115/1, 116, 117/1, 
118/1, 119, 120, 121, 124, 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 133/1, 
136, 137, 139/1, 140, 142, 143, 
144, 145, 146, 147, 148, 149, 
150, 152, 154, 155, 156, 157/1, 
158, 159/1, 160, 162, 165, 167/1, 
169/1, 169/2, 172/1, 172/2, 172/3, 
172/4, 172/5, 172/6, 172/7, 172/8, 
172/9, 2/10, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 
2/16, 2/18, 4/22, 7/4 

 
Die Größe der auszuschließenden Flächen beträgt insgesamt: 
18,1000 ha. 
 

Folgende Flurstücke werden zum Verfahren zugezogen: 
 
Gemarkung Flur Flurstück 

Twist 36 1/377, 1/323, 1/324, 189/5 
 
Die Größe der zuzuziehenden Flächen beträgt insgesamt: 
55,8470 ha. 
 
Aufgrund dieser Anordnung, sowie durch fortführungsbeding- 
te Flächendifferenzen (- 0,0100 ha), vergrößert sich das Flur- 
bereinigungsgebiet um 37,7370 ha von 1.071,0874 ha auf 
1.108,8244 ha. Die Änderung der Verfahrensgrenze ist in der an-
liegenden Gebietskarte gekennzeichnet. 
 
Begründung: 
 
Gemäß § 8 Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) kann 
die Flurbereinigungsbehörde geringfügige Änderungen des Flur-
bereinigungsgebietes anordnen, wenn sie dies für erforderlich er-
achtet und das Interesse der Beteiligten für gegeben hält. 
 
Bei den auszuschließenden Flächen handelt es sich um Flächen, 
die von einem Bebauungsplan der Gemeinde Twist überplant 
sind. 
 
Bei den zugezogenen Flurstücken handelt es sich um Flächen, 
die zur Abwicklung von Planvereinbarungen gemäß § 129 FlurbG 
benötigt werden.  
 
Zeitweise Einschränkungen des Eigentums: 
 
1. Gemäß § 34 FlurbG gelten von der Bekanntgabe des Flurbe-

reinigungsbeschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbe-
reinigungsplanes für die neu zugezogenen Flurstücke folgen-
de Einschränkungen: 

 
a) In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustim-

mung der Flurbereinigungsbehörde nur Änderungen vor-
genommen werden, die zum ordnungsgemäßen Wirt-
schaftsbetrieb gehören. 

 
b) Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterras-

sen und ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zustimmung der 
Flurbereinigungsbehörde errichtet, hergestellt, wesentlich 
verändert oder beseitigt werden. 

 
c) Obstbäume, Beerensträucher, einzelne Bäume, Hecken, 

Feld- und Ufergehölze dürfen nur in Ausnahmefällen mit 
Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt wer-
den. 

 
2. Sind entgegen Nr. 1 a) und b) ohne Zustimmung Änderungen 

vorgenommen worden oder Anlagen hergestellt oder beseitigt 
worden, so können sie im Flurbereinigungsverfahren unbe-
rücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den 
früheren Zustand gemäß § 137 FlurbG wieder herstellen las-
sen, wenn dies der Flurbereinigung dienlich ist. 

 
3. Sind Eingriffe entgegen der Nr. 1 c) vorgenommen worden, so 

muss die Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen anord-
nen. 

 
4. Zuwiderhandlungen können gemäß § 154 FlurbG als Ord-

nungswidrigkeit mit einer Geldbuße geahndet werden. 
 
Anmeldung von unbekannten Rechten: 
 
Gemäß § 14 Flurbereinigungsgesetz in der z. Zt. gültigen Fassung 
sind Rechte und Pflichten, die aus dem Grundbuch nicht ersicht-
lich sind, aber zur Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren be-
rechtigen können, innerhalb von 3 Monaten beim Amt für regio-
nale Landesentwicklung Weser-Ems – Geschäftsstelle Meppen –, 
Hasebrinkstraße 8, 49716 Meppen, anzumelden. Insbesondere 
kommen in Betracht: 
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a) Rechte der Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit 
dem Flurbereinigungsgebiet räumlich zusammenhängt und 
dieses beeinflusst oder von ihm beeinflusst wird, 

 
b) Rechte an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden 

Grundstücken oder persönliche Rechte, die zum Besitz oder 
zur Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder die Nut-
zung beschränken (z. B. Pacht-, Miet- u. ä. Rechte), 

 
c) die Verpflichtung zum Unterhalt von Anlagen nach § 45  

Abs. 1 Satz 1 des FlurbG, d. h. Anlagen, die dem öffentlichen 
Verkehr, dem Hochwasserschutz, der öffentlichen Wasser- 
und Energieversorgung sowie der Abwasserverwertung oder 
-beseitigung dienen, 

 
d) Eigentumsrechte an den unter c) genannten Anlagen, 
 
e) Rechte an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden 

Grundstücke, insbesondere Hutungsrechte oder andere 
Dienstbarkeiten, wie Wasserleitungsrechte, außerdem We-
ge-, Wasser- oder Fischereirechte, die vor dem 01.01.1900 
begründet worden sind und deshalb der Eintragung in das 
Grundbuch nicht bedurften, 

 
f) Rechte an den unter e) bezeichneten Rechten, 
 
g) Rechte an Grundstücken, die noch nicht in das Grundbuch  

oder das Liegenschaftskataster übernommen worden sind. 
 
Werden Rechte nach Ablauf der Frist von 3 Monaten angemeldet, 
so kann das Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems  
– Geschäftstelle Meppen –, die bisherigen Verhandlungen und 
Festsetzungen gemäß § 14 Abs. 2 und 3 des FlurbG gelten las-
sen. Der Inhaber von Rechten gemäß § 14 Abs. 1 FlurbG muss 
die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs 
ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegen-
über die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in 
Lauf gesetzt worden ist (§ 14 Abs. 3 FlurbG). 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe, beim Amt für regionale Landesentwicklung (ArL)  
Weser-Ems, Theodor-Tantzen-Platz 8, 26122 Oldenburg, sowie 
bei der Geschäftsstelle Meppen des ArL Weser-Ems, Hase-
brinkstraße 8, 49716 Meppen, schriftlich oder zur Niederschrift, 
Widerspruch erhoben werden. 
 
 Meppen, 15.07.2021 
 
AMT FÜR REGIONALE LANDES- 
ENTWICKLUNG WESER-EMS 
– GESCHÄFTSSTELLE MEPPEN – 
Im Auftrag 
Pohlmann 
 
5 Anlagen zur Bekanntmachung des Amtes für regional e Lan-
desentwicklung Weser-Ems – Geschäftsstelle Meppen – ;  
Vereinfachte Flurbereinigung Hesepertwist, Landkrei s Ems-
land, Hauptakte Bd. VIII, 9. Anordnung 
 
– Siehe Karten auf den Seiten 277, 278, 279, 280 un d 281 
 

-------------------------------------------------- 
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Anlage 1 zur Bekanntmachung des Amtes für regionale  Landesentwicklung Weser-Ems – Geschäftsstelle Mepp en –, Vereinfachte 
Flurbereinigung Hesepertwist, Landkreis Emsland, Ha uptakte Bd. VIII, 9. Anordnung – (Amtsblatt des LK EL Nr. 16/2021 vom 
15.07.2021, Lfd.-Nr.: 289, Seite 275)  
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Anlage 2 zur Bekanntmachung des Amtes für regionale  Landesentwicklung Weser-Ems – Geschäftsstelle Mepp en –, Vereinfachte 
Flurbereinigung Hesepertwist, Landkreis Emsland, Ha uptakte Bd. VIII, 9. Anordnung – (Amtsblatt des LK EL Nr. 16/2021 vom 
15.07.2021, Lfd.-Nr.: 289, Seite 275)  
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Anlage 3 zur Bekanntmachung des Amtes für regionale  Landesentwicklung Weser-Ems – Geschäftsstelle Mepp en –, Vereinfachte 
Flurbereinigung Hesepertwist, Landkreis Emsland, Ha uptakte Bd. VIII, 9. Anordnung – (Amtsblatt des LK EL Nr. 16/2021 vom 
15.07.2021, Lfd.-Nr.: 289, Seite 275)  
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Anlage 4 zur Bekanntmachung des Amtes für regionale  Landesentwicklung Weser-Ems – Geschäftsstelle Mepp en –, Vereinfachte 
Flurbereinigung Hesepertwist, Landkreis Emsland, Ha uptakte Bd. VIII, 9. Anordnung – (Amtsblatt des LK EL Nr. 16/2021 vom 
15.07.2021, Lfd.-Nr.: 289, Seite 275)  
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Anlage 5 zur Bekanntmachung des Amtes für regionale  Landesentwicklung Weser-Ems – Geschäftsstelle Mepp en –, Vereinfachte 
Flurbereinigung Hesepertwist, Landkreis Emsland, Ha uptakte Bd. VIII, 9. Anordnung – (Amtsblatt des LK EL Nr. 16/2021 vom 
15.07.2021, Lfd.-Nr.: 289, Seite 275)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


